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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit dieser Broschüre können Sie sich darüber informieren, 
wie Preisangaben für Waren und Dienstleistungen korrekt 
erfolgen müssen.

Wir möchten Verbraucherinnen und Verbraucher und Gewer-
betreibende für die richtige Preisauszeichnung im täglichen 
Leben bei Einkäufen oder der Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen sensibilisieren.

Vollständige und sachlich zutreffende Preisangaben sollen 
Verbraucherinnen und Verbrauchern Preisvergleiche ermög-
lichen.
Anders gesagt: Preiswahrheit und Preisklarheit sind die 
obersten Grundsätze der Preisangabenverordnung. 

Denn die Praxis zeigt nur zu oft, dass Preise nicht richtig an-
gegeben werden. Das geschieht zumeist nicht absichtlich, 
sondern weil die rechtlichen Vorgaben nicht ausreichend 
bekannt sind. Deshalb verfolgen wir das Anliegen, die Rege-
lungen der Preisangabenverordnung mit dieser Broschüre 
bekannter zu machen und gleichzeitig eine Hilfestellung zur 
richtigen Preisauszeichnung zu bieten.

Dem Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen danken wir für die Initiative, 
eine Broschüre zur richtigen Preisauszeichnung zu veröffent-
lichen. Wir freuen uns, diese Broschüre Nordrhein-West-
falens für Sachsen übernehmen zu dürfen.

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt
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Das 1x1 der Preisauszeichnung

Die Preisangabenverordnung (PAngV) regelt, wie Unter-
nehmen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern 
die Preise für Waren und Leistungen angeben müssen. Sie 
beinhaltet zum einen allgemeine Vorgaben, die bei einer 
Preisauszeichnung zu beachten sind. Daneben finden sich 
in der Preisangabenverordnung auch Vorschriften, die 
nur für bestimmte Branchen gelten. In dieser Broschüre 
werden die allgemeingültigen Vorgaben und Vorgaben 
für den Handel, Online-Handel, (Dienst-)Leistungsbetrie-
be und Gaststätten dargestellt. Der besondere Teil der 
Preisangabenverordnung legt darüber hinaus auch für 
weitere Bereiche, wie die Energieversorgung oder Finanz-
dienstleistungen, fest, wie Preise auszuzeichnen sind. Die 
Regelungen sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern 
einen Preisvergleich und das Finden des besten Angebots 
erleichtern. Durch sie sollen aber auch Täuschungen über 
den Preis vermieden sowie die Markttransparenz erhöht 
werden.

Allgemeingültige
Vorgaben  

bei der Preis-
auszeichnung
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nehmen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern 
die Preise für Waren und Leistungen angeben müssen. Sie 
beinhaltet zum einen allgemeine Vorgaben, die bei einer 
Preisauszeichnung zu beachten sind. Daneben finden sich 
in der Preisangabenverordnung auch Vorschriften, die 
nur für bestimmte Branchen gelten. In dieser Broschüre 
werden die allgemeingültigen Vorgaben und Vorgaben 
für den Handel, Online-Handel, (Dienst-)Leistungsbetrie-
be und Gaststätten dargestellt. Der besondere Teil der 
Preisangabenverordnung legt darüber hinaus auch für 
weitere Bereiche, wie die Energieversorgung oder Finanz-
dienstleistungen, fest, wie Preise auszuzeichnen sind. Die 
Regelungen sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern 
einen Preisvergleich und das Finden des besten Angebots 
erleichtern. Durch sie sollen aber auch Täuschungen über 
den Preis vermieden sowie die Markttransparenz erhöht 
werden.

Die Preisangabenverordnung finden Sie im 
Internet unter
www.gesetze-im-internet.de/pangv_2022/

Grundsätze der Preisauszeichnung

Die Preisangaben müssen eindeutig und unmissverständ-
lich sein (Grundsatz der Preisklarheit). Der angegebene 
Preis muss selbstverständlich dem Preis entsprechen, der 
letztlich für die Ware oder Dienstleistung zu zahlen ist 
(Grundsatz der Preiswahrheit).
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Erforderlich ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher 
die Preisangaben ohne Schwierigkeiten den angebotenen 
oder beworbenen Waren und Leistungen zuordnen kön-
nen. Die Preise müssen leicht erkennbar sein. Sie müssen 
auch deutlich lesbar oder sonst gut wahrnehmbar sein. 
Preisangaben sind deutlich lesbar, wenn sie mit normaler 
Sehkraft ohne weitere Schwierigkeiten aus einer ange-
messenen Entfernung gelesen werden können. Ob dies der 
Fall ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, denn 
verschiedene Faktoren wie die Schriftgröße, die Dicke der 
Schrift, die Hintergrundgestaltung oder die Entfernung 
zur Preisangabe können einen Einfluss auf die Lesbarkeit 
haben. Auch nicht schriftliche Preisangaben, beispielswei-
se in einer Radiowerbung, müssen gut verständlich sein. 

Zusätzlich muss die Preisangabe der allgemeinen Ver-
kehrsauffassung entsprechen.

Die allgemeine Verkehrsauffassung

In der Preisangabenverordnung wird an ver-
schiedenen Stellen auf die allgemeine Verkehrsauffassung 
abgestellt. Doch was ist unter diesem Begriff zu verste-
hen? Die allgemeine Verkehrsauffassung bezeichnet die 
Vorstellungen und Erwartungen einer durchschnittlichen 
Person aus dem angesprochenen Verkehrskreis, also den 
Personen, die als Kundinnen und Kunden in Betracht 
kommen. Eine Preisauszeichnung entspricht also dann der 
allgemeinen Verkehrsauffassung, wenn sie die typischen 
Erwartungen der Zielgruppe an eine Preisauszeichnung 
erfüllt.  

EXKURS
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(Fast) Immer erforderlich:

Die Angabe des Gesamtpreises

Der Gesamtpreis ist der Gesamtbetrag, der für eine Ware 
oder Leistung zu zahlen ist. Er beinhaltet die Umsatzsteuer 
und sonstige Preisbestandteile. Die Angabe des Nettoprei-
ses reicht daher nicht aus. 

Unternehmen, die Waren oder Leistungen gegenüber 
Verbraucherinnen und Verbrauchern anbieten oder diese 
unter Angabe von Preisen bewerben, müssen den Gesamt-
preis angeben. Sobald ein Preis in der Werbung zu finden 
ist, beispielsweise, weil die Höhe einer Anzahlung angege-
ben wird, handelt es sich um eine Werbung unter Angabe 
von Preisen. 
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Es ist zulässig, den Gesamtpreis aufzugliedern. Ein typi-
sches Beispiel hierfür ist die Angabe des Bruttopreises und 
des Mehrwertsteuerbetrages. Wird der Preis aufgegliedert, 
muss der Gesamtpreis hervorgehoben werden, beispiels-
weise, indem er fett gedruckt wird.

Gesamtpreis 342,72 € 
Materialkosten 108,- €

Monteurkosten  170,- €

Fahrtkostenpauschale 10,- €

19% MwSt.  54,72 €

Montierung einer Außenzapfstelle

Der Grundpreis – ein starker Partner 

beim Preisvergleich

Als Grundpreis wird der Preis je Mengeneinheit einer Ware 
einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbe-
standteile bezeichnet. Der Grundpreis soll Verbraucherin-
nen und Verbrauchern ermöglichen, die Preise von Waren 
auch bei unterschiedlichen Verpackungsgrößen leicht ver-
gleichen zu können. §§ 4 und 5 PAngV regeln, wann und 
wie der Grundpreis anzugeben ist. 
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Der Grundpreis ist immer dann neben dem Gesamtpreis 
anzugeben, wenn Waren nach Gewicht, Volumen, Länge 
oder Fläche angeboten oder beworben werden. Für Waren, 
die in einer anderen Einheit verkauft werden, besteht keine 
Pflicht zur Grundpreisangabe. Unternehmen können nicht 
frei festlegen, in welcher Einheit eine Ware verkauft wird. 
Maßgeblich hierfür sind rechtliche Vorgaben und, dort wo 
es solche nicht gibt, die allgemeine Verkehrsauffassung. 
Um abzugrenzen, ob eine Ware nach Gewicht oder Vo-
lumen verkauft wird, kann folgende Daumenregel ver-
wendet werden: Flüssigkeiten werden in der Regel nach 
Volumen und nicht flüssige Waren nach Gewicht verkauft. 

Der Grundpreis ist in der Mengeneinheit ein Kilogramm, 
ein Liter, ein Kubikmeter, ein Meter oder ein Quadrat-
meter anzugeben. Bei Waren, die üblicherweise in Men-
gen ab 100 Liter, 50 Kilogramm oder 100 Meter verkauft 
werden, bestimmt die allgemeine Verkehrsauffassung, in 
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welcher Mengeneinheit der Grundpreis anzugeben ist. Ist 
bei Waren das Abtropfgewicht anzugeben, ist das angege-
bene Abtropfgewicht maßgeblich für die Berechnung des 
Grundpreises.

Der Grundpreis muss neben dem Gesamtpreis unmissver-
ständlich, klar erkennbar und gut lesbar angegeben wer-
den. Gesamtpreis und Grundpreis müssen auf einen Blick 
wahrnehmbar sein. Es reicht also nicht aus, eine Liste mit 
allen Grundpreisangaben in den Verkaufsräumen auszu-
hängen.

Ausnahmen von der Pflicht zur

Grundpreisangabe

In Ausnahmefällen besteht keine Pflicht zur Grundpreis-
angabe. Insbesondere kleine Direktvermarkter wie Hof-
läden und kleine Einzelhandelsgeschäfte wie Kioske, aber 
auch mobile Verkaufsstände auf Märkten oder Volksfesten 
müssen den Grundpreis nicht angeben. Die Ausnahme gilt 
für Betriebe mit einer Verkaufsfläche unter 200 Quadrat-
metern. Zusätzlich dürfen die Waren nicht im Rahmen ei-
nes Vertriebssystems, beispielsweise als Franchisenehmer, 
bezogen werden. 

Neben dem Hauptgeschäft dürfen nicht mehr als fünf ab-
hängige Filialen und damit insgesamt nicht mehr als sechs 
Geschäfte betrieben werden. Kundinnen und Kunden 
müssen außerdem mehr als die Hälfte des Sortiments nur 
mit Bedienung erhalten können. Fehlt eines dieser Merk-
male, müssen die Grundpreise ausgezeichnet werden. 

Besondere Regeln für lose Waren

Lose Waren sind unverpackte Waren, die in 
Anwesenheit der Verbraucherinnen und Ver-
braucher, von diesen selbst oder auf deren 

Veranlassung hin abgemessen werden. Ein typisches Bei-
spiel für lose Waren sind unverpacktes Obst und Gemüse. 
Beim Verkauf von losen Waren nach Gewicht, Volumen, 
Länge oder Fläche muss lediglich der Grundpreis angege-
ben werden. 
Wird lose Ware nach Gewicht oder Volumen angeboten, 
ist der Preis pro 100 Gramm oder pro 100 Milliliter statt 
pro Kilogramm oder Liter anzugeben, wenn dies der all-
gemeinen Verkehrsauffassung entspricht (mehr hierzu 
finden Sie auf S. 8). Bei flüssigen losen Waren, die zur 
Selbstabfüllung angeboten werden, kann zusätzlich neben 
der Preisangabe pro Liter (bzw. 100 Milliliter) der Preis pro 
Kilogramm (bzw. 100 Gramm) angegeben werden. Diese 
Regelung greift beispielsweise für Öle oder Shampoos, die 
in einem Unverpacktladen angeboten werden. 

EXKURS
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Auf die Grundpreisangabe kann außerdem verzichtet wer-
den, wenn der Grundpreis mit dem Gesamtpreis identisch 
ist. Wird beispielsweise ein Liter Milch verkauft, muss hier 
nur der Gesamtpreis und nicht noch zusätzlich der (identi-
sche) Grundpreis pro Liter ausgezeichnet werden. Weitere 
Ausnahmen, in denen keine Pflicht zur Grundpreisangabe 
besteht, finden Sie in § 4 Absatz 3 PAngV. 

ACHTUNG: Der Online-Handel ist von diesem 
Ausnahmetatbestand nicht erfasst. Deshalb 
muss hier der Grundpreis angegeben werden. 
Werden lose Waren verkauft, muss der Grund-
preis trotzdem ausgezeichnet werden (mehr 
hierzu finden Sie auf S.16).
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Freiwillige Grundpreisangabe beim

Verkauf nach Stückzahlen oder Paaren

Die Pflicht zur Grundpreisangabe besteht nur, wenn die 
Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche ver-
kauft werden. Werden Waren in einer anderen Einheit 
verkauft, beispielsweise stückweise oder in Paaren, muss 
kein Grundpreis angegeben werden. Für den Verkauf von 
Kerzen, Windeln, Schuhen, Brötchen oder Brezeln besteht 
deshalb keine Pflicht zur Grundpreisangabe. Aber auch 
hier können Unternehmen nicht einfach selbst entschei-
den, dass Waren nach Stück oder in Paaren verkauft wer-
den. Maßgeblich sind gesetzliche Vorschriften und die all-
gemeine Verkehrsauffassung (mehr hierzu finden Sie auf 
S. 8). Beispielsweise besteht für Kaffeekapseln die gesetz-
liche Pflicht zur Angabe der Füllmenge. Deshalb werden
diese nach Gewicht und nicht pro Stück angeboten, und
es ist ein Grundpreis anzugeben.
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EXKURS
Was gilt beim (Flaschen-)Pfand?

Wer einen Pfandbetrag verlangt, muss 
dessen Höhe separat angeben. Der Pfand-
betrag darf dem Gesamtpreis nicht hinzu-

gerechnet werden und ist auch bei der Berechnung des 
Grundpreises nicht zu berücksichtigen.

Das untere Preisschild entspricht nicht den Vorgaben 
der Preisangabenverordnung, da hier der Pfandbetrag 
in den  Gesamtpreis einberechnet ist. Außerdem wird die 
falsche Mengeneinheit beim Grundpreis angegeben und 
der Pfandbetrag wurde zur Berechnung des Grundprei-
ses herangezogen. Diese Fehler werden bei dem richtig 
ausgezeichneten Preisschild nicht gemacht.

Richtiges Preisschild

Falsches Preisschild

Limonade Orange (500 ml)
Gesamtpreis 2,00 €

Pfandbetrag  0,25 €

(Grundpreis)            4,00 €/Liter

Limonade Orange (500 ml)
Gesamtpreis 2,25 €

Pfandbetrag  0,25 €

(Grundpreis)         1,12 €/250 ml
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Pflicht zu zusätzlichen Angaben

Neben den Preisangaben sind auch die Verkaufs- oder 
Leistungseinheit und die Gütebezeichnung anzugeben, 
auf die sich die Preise beziehen, wenn dies der allgemei-
nen Verkehrsauffassung (mehr hierzu finden Sie auf S. 8) 
entspricht oder die Angabe gesetzlich verpflichtend ist.
Gütebezeichnungen geben Aufschluss über die Qualität 
einer Ware. Solche Gütezeichen können Prüfsiegel bei 
technischen Geräten oder die Angabe der Handelsklasse 
bei Lebensmitteln sein.
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Die richtige Preisauszeichnung im Ein-

zelhandel

Zusätzlich zu den allgemeinen Vorgaben (mehr hierzu fin-
den Sie auf S. 7) gelten für den Handel spezielle Vorschriften
für die Preisauszeichnung. Diese finden Sie in § 10 PAngV.

Können Verbraucherinnen und Verbraucher die Waren 
selbst aus den Regalen, Auslagen, Kühltruhen und ähn-
lichem herausnehmen, müssen diese durch Preisschilder 
oder die Beschriftung der Ware ausgezeichnet werden. 
Diese Vorgaben gelten somit für Selbstbedienungsläden.

Das Gleiche gilt für Waren, die innerhalb oder außer-
halb des Verkaufsraumes in Schaufenstern, Schaukästen, 
auf Regalen oder in sonstiger Weise sichtbar angeboten 
werden. Eine Ware wird sichtbar angeboten, wenn sie be-
sonders auffällig präsentiert wird und den Kundinnen und 
Kunden direkt ins Auge stechen soll, um deren Kauflust 
besonders anzuregen. Dass die Ware sichtbar ist, reicht für 
ein sichtbares Anbieten im Sinne der Preisangabenverord-
nung also nicht aus. 

Die Preisschilder können an der Ware selbst oder aber 
auch an dem Ort, an dem sich die Ware befindet, an-
gebracht werden, beispielsweise an dem Regal oder der 
Auslage. Aber auch die Nutzung von Deckenhängern, also 
großen Preisschildern, die von der Decke hängen, ist mög-
lich. Zudem können mehrere Preise gemeinsam auf einem 
Preisschild angegeben werden. Dann liegt ein sogenann-
tes Sammelpreisschild vor. Solche finden sich häufig in 
Schaufenstern. Unabhängig von der konkreten Art und 
Platzierung des Preisschildes gilt, dass es Kundinnen und 
Kunden immer möglich sein muss, die angegebenen Preise 
eindeutig und ohne Schwierigkeiten dem jeweiligen Pro-
dukt zuzuordnen. Deshalb reicht es nicht aus, wenn ver-
schiedene Preisschilder an einer Auslage angebracht sind 
und die Kundinnen und Kunden wegen einer ungenauen 

Die richtige
Preisauszeichnung 

im Handel
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Bezeichnung nicht klar er-
kennen können, welcher 
Preis zu welcher Ware ge-
hört. 
Werden die Waren nicht 
besonders hervorgehoben 
ausgestellt und können die 
Kundinnen und Kunden sie 
nicht selbst entnehmen, 
können die Preise auch in 
Preisverzeichnissen ange-
geben werden. Preisverzeichnisse sind Auflistungen meh-
rerer Waren und der dazugehörigen Preise und sonstigen 
Angaben. Die Verzeichnisse müssen sichtbar ausgelegt 
oder ausgehängt werden und so gestaltet sein, dass die 
Preise den Waren eindeutig zugeordnet werden können. 
Eine zusätzliche Alternative ist die Auszeichnung der Prei-
se an den Behältnissen oder Regalen, in denen sich die 
Waren befinden. Diese Arten der Preisauszeichnung fin-
den Sie beispielsweise bei Frischetheken. 
Für die Auszeichnung von Waren, die nach Musterbüchern, 
Warenlisten, Katalogen oder auf Bildschirmen angeboten 
werden, beinhaltet die Preisangabenverordnung in § 10 
Abs. 3 und 4 PAngV ebenfalls spezielle Vorgaben. Die Prei-
se sind hier auf den Mustern und in Katalogen unmittelbar 
bei den Abbildungen oder Beschreibungen der Waren oder 
in Preisverzeichnissen anzugeben.

Werden die Preise der Waren üblicherweise aufgrund von 
Tarifen oder Gebührenregelungen bemessen, müssen die 
Preise in Preisverzeichnissen aufgestellt und bekanntge-
macht werden. Die Gestaltung und die Bekanntmachung 
richten sich nach den Vorschriften für die Preisangaben 
bei Leistungen (mehr hierzu finden Sie auf S. 31).  
Bestimmte Gegenstände wie Antiquitäten oder Blumen, 
die unmittelbar vom Freiland verkauft werden, sind von 
diesen Vorgaben befreit. Alle Ausnahmen finden Sie in
§ 10 Absatz 6 PAngV. 

Besteht im Schaufenster immer

eine Pflicht zur Preisauszeichnung?

Ob Preise im Schaufenster angegeben werden 
müssen, hängt davon ab, ob es sich bei der 

Präsentation der Ware um ein sichtbares Anbieten oder 
bloß um eine Werbung ohne weitere Preisangaben han-
delt. Im zweiten Fall müssen keine Preise ausgezeichnet 
werden. Doch wo liegt der Unterschied zwischen einem 
sichtbaren Anbieten und einer Werbung? Maßgeblich 
ist, ob schon allein aufgrund der Präsentation der Ware 
eine Kaufentscheidung getroffen werden kann. Sind vor 
dem Kauf ein Beratungsgespräch, individuelle Anpassun-
gen oder produktspezifische Konfigurationen notwendig, 
spricht dies eher für eine Werbung. Können Kundinnen 
und Kunden ihre Kaufentscheidung hingegen auch ohne 
weitere Informationen treffen, liegt ein sichtbares Anbie-
ten im Sinne der Preisangabenverordnung vor. Ein typi-
sches Beispiel hierfür sind in Standardgrößen gefertigte 
Schuhe, die allein durch Betreten des Ladens und Suche 
nach der passenden Größe anprobiert und gekauft werden 
können.

EXKURS
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Bezeichnung nicht klar er-
kennen können, welcher 
Preis zu welcher Ware ge-
hört. 
Werden die Waren nicht 
besonders hervorgehoben 
ausgestellt und können die 
Kundinnen und Kunden sie 
nicht selbst entnehmen, 
können die Preise auch in 
Preisverzeichnissen ange-
geben werden. Preisverzeichnisse sind Auflistungen meh-
rerer Waren und der dazugehörigen Preise und sonstigen 
Angaben. Die Verzeichnisse müssen sichtbar ausgelegt 
oder ausgehängt werden und so gestaltet sein, dass die 
Preise den Waren eindeutig zugeordnet werden können. 
Eine zusätzliche Alternative ist die Auszeichnung der Prei-
se an den Behältnissen oder Regalen, in denen sich die 
Waren befinden. Diese Arten der Preisauszeichnung fin-
den Sie beispielsweise bei Frischetheken. 
Für die Auszeichnung von Waren, die nach Muster büchern, 
Warenlisten, Katalogen oder auf Bildschirmen angeboten 
werden, beinhaltet die Preisangabenverordnung in § 10 
Abs. 3 und 4 PAngV ebenfalls spezielle Vorgaben. Die Prei-
se sind hier auf den Mustern und in Katalogen unmittelbar 
bei den Abbildungen oder Beschreibungen der Waren oder 
in Preisverzeichnissen anzugeben.

Werden die Preise der Waren üblicherweise aufgrund von 
Tarifen oder Gebührenregelungen bemessen, müssen die 
Preise in Preisverzeichnissen aufgestellt und bekanntge-
macht werden. Die Gestaltung und die Bekanntmachung 
richten sich nach den Vorschriften für die Preisangaben 
bei Leistungen (mehr hierzu finden Sie auf S. 31).  
Bestimmte Gegenstände wie Antiquitäten oder Blumen, 
die unmittelbar vom Freiland verkauft werden, sind von 
diesen Vorgaben befreit. Alle Ausnahmen finden Sie in 
§ 10 Absatz 6 PAngV.
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Natürlich sind nicht nur im stationären, sondern auch im 
Online- und Versandhandel Preise für Waren und Dienst-
leistungen auszuzeichnen. 

Wer im Internet Waren oder Leistungen anbietet, muss 
den Gesamtpreis angeben. Zusätzlich sind die Verkaufs- 
und Leistungseinheiten und die Gütebezeichnung anzu-
geben, auf die sich die Preise beziehen, wenn dies nach der 
allgemeinen Verkehrsauffassung erwartet wird. Daneben 
muss der Grundpreis angegeben werden, wenn Waren on-
line nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angebo-
ten werden. Der Grundpreis muss auch im Online-Handel 
auf einen Blick neben dem Gesamtpreis zu sehen sein. Es 
reicht daher nicht aus, wenn zuerst ein weiterer Link an-
geklickt werden muss, um den Grundpreis zu erfahren, 
oder der Preis erst sichtbar wird, wenn man mit der Maus 
über einen Link fährt.

Zusätzlich ist anzugeben, dass die Preise die Umsatzsteuer 
und sonstige Preisbestandteile beinhalten. Daneben muss 
mitgeteilt werden, ob zusätzliche Fracht-, Liefer- oder 
Versandkosten oder sonstige Kosten anfallen. Ist das nicht 
der Fall, kann dies beispielsweise durch den Hinweis „inkl. 
Versandkosten“ gezeigt werden. Werden solche zusätzli-
chen Kosten verlangt, muss deren Höhe angegeben wer-
den. Die Kosten gehören nicht zum Gesamtpreis und sind 
deshalb separat hiervon anzugeben. Verbraucherinnen 
und Verbraucher müssen vor Einlegen eines Produkts oder 
einer Dienstleistung in den Online-Warenkorb von allen 
Kosten erfahren. Ist die Höhe der Lieferkosten im Vorhin-
ein nicht bestimmbar, beispielsweise, weil die Kosten vom 
Gewicht der Bestellung oder der Versandart abhängen, 
muss die Art der Kostenberechnung erläutert werden. Vor 
Abschluss der Bestellung müssen die tatsächlichen Kosten 
den Kundinnen und Kunden aber bekanntgegeben wer-
den. Die Höhe der weiteren Kosten darf deshalb nicht erst 
nach der Bestellung berechnet werden.

Besonderheiten
bei der Preisaus-

zeichnung im
Online- und 

 Versandhandel
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Natürlich sind nicht nur im stationären, sondern auch im 
Online- und Versandhandel Preise für Waren und Dienst-
leistungen auszuzeichnen. 

Wer im Internet Waren oder Leistungen anbietet, muss 
den Gesamtpreis angeben. Zusätzlich sind die Verkaufs- 
und Leistungseinheiten und die Gütebezeichnung anzu-
geben, auf die sich die Preise beziehen, wenn dies nach der 
allgemeinen Verkehrsauffassung erwartet wird. Daneben 
muss der Grundpreis angegeben werden, wenn Waren on-
line nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angebo-
ten werden. Der Grundpreis muss auch im Online-Handel 
auf einen Blick neben dem Gesamtpreis zu sehen sein. Es 
reicht daher nicht aus, wenn zuerst ein weiterer Link an-
geklickt werden muss, um den Grundpreis zu erfahren, 
oder der Preis erst sichtbar wird, wenn man mit der Maus 
über einen Link fährt.

Zusätzlich ist anzugeben, dass die Preise die Umsatzsteuer 
und sonstige Preisbestandteile beinhalten. Daneben muss 
mitgeteilt werden, ob zusätzliche Fracht-, Liefer- oder 
Versandkosten oder sonstige Kosten anfallen. Ist das nicht 
der Fall, kann dies beispielsweise durch den Hinweis „inkl. 
Versandkosten“ gezeigt werden. Werden solche zusätzli-
chen Kosten verlangt, muss deren Höhe angegeben wer-
den. Die Kosten gehören nicht zum Gesamtpreis und sind 
deshalb separat hiervon anzugeben. Verbraucherinnen 
und Verbraucher müssen vor Einlegen eines Produkts oder 
einer Dienstleistung in den Online-Warenkorb von allen 
Kosten erfahren. Ist die Höhe der Lieferkosten im Vorhin-
ein nicht bestimmbar, beispielsweise, weil die Kosten vom 
Gewicht der Bestellung oder der Versandart abhängen, 
muss die Art der Kostenberechnung erläutert werden. Vor 
Abschluss der Bestellung müssen die tatsächlichen Kosten 
den Kundinnen und Kunden aber bekanntgegeben wer-
den. Die Höhe der weiteren Kosten darf deshalb nicht erst 
nach der Bestellung berechnet werden.
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Diese Vorschriften gelten auch in allen anderen Fällen, in 
denen Waren oder Dienstleistungen über Fernkommu-
nikationsmittel wie Kataloge, E-Mail oder Telefonanrufe 
angeboten werden. Für bestimmte Vertragsarten (z.B. Ver-
sicherungsverträge) gelten diese zusätzlichen Regelungen 
für den Online-Handel jedoch nicht. Eine Auflistung dieser 
Ausnahmen finden Sie in § 6 Abs. 3 PAngV.

Achtung! Die Vorgaben für den Online-Handel 
gelten auch für Dienstleistungsbetriebe, die 
Dienstleistungen online anbieten.
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Diese Vorschriften gelten auch in allen anderen Fällen, in 
denen Waren oder Dienstleistungen über Fernkommu-
nikationsmittel wie Kataloge, E-Mail oder Telefonanrufe 
angeboten werden. Für bestimmte Vertragsarten (z.B. Ver-
sicherungsverträge) gelten diese zusätzlichen Regelungen 
für den Online-Handel jedoch nicht. Eine Auflistung dieser 
Ausnahmen finden Sie in § 6 Abs. 3 PAngV.
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Grundsätzlich muss bei Preisermäßigungen eine neue 
Preisauszeichnung mit dem neuen Gesamt- und ggf. dem 
neuen Grundpreis erfolgen. In Ausnahmefällen ist das je-
doch nicht erforderlich, und eine Angabe wie „-30 %“ oder 
„-1,- €“ ist ausreichend. Der reduzierte Preis muss dann 
erst an der Kasse berechnet werden.
Diese erleichterte Preisauszeichnung ist möglich, wenn 
der Preis von leicht verderblichen Waren oder Waren mit 
kurzer Haltbarkeit wie Schnittblumen oder Lebensmittel 
herabgesetzt wird, weil konkret die Gefahr des Verderbs 
oder des Ablaufs der Haltbarkeit droht. Auch bei nach 
Kalendertagen zeitlich begrenzten und durch Werbung 
oder in sonstiger Weise bekannt gemachten Preisermäßi-
gungen müssen die Preise nicht neu ausgezeichnet wer-
den. Weitere Ausnahmen finden Sie in § 9 PAngV.

Besonderheiten bei der Bekanntgabe

von Preisermäßigungen

Um Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erleichtern, 
ein gutes Sonderangebot von einer nur scheinbaren Preis-
senkung zu unterscheiden, legt die Preisangabenverord-
nung in § 11 PAngV fest, welche Preise bei der Bekannt-
gabe von Rabatten anzugeben sind. 

In jedem Fall, in dem eine Preisreduzierung bekanntgege-
ben wird, ist der niedrigste Gesamtpreis anzugeben, der 
für die Ware in den letzten 30 Tagen vor der Preisermäßi-
gung verlangt wurde. Maßgeblich ist der niedrigste Preis 
des jeweiligen Vertriebsweges. Wird der Preis in einem 
Einzelhandelsgeschäft reduziert, das zusätzlich auch ei-
nen Online-Handel betreibt, ist der niedrigste Preis in dem 
stationären Einzelhandelsgeschäft anzugeben.

Wird der ermäßigte Preis schrittweise und ohne Unterbre-
chungen noch weiter reduziert, kann auch bei weiteren 

Die richtige 
 Preisauszeich-
nung bei Preis-
ermäßigungen 
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Grundsätzlich muss bei Preisermäßigungen eine neue 
Preisauszeichnung mit dem neuen Gesamt- und ggf. dem 
neuen Grundpreis erfolgen. In Ausnahmefällen ist das je-
doch nicht erforderlich, und eine Angabe wie „-30 %“ oder 
„-1,- €“ ist ausreichend. Der reduzierte Preis muss dann 
erst an der Kasse berechnet werden.
Diese erleichterte Preisauszeichnung ist möglich, wenn 
der Preis von leicht verderblichen Waren oder Waren mit 
kurzer Haltbarkeit wie Schnittblumen oder Lebensmittel 
herabgesetzt wird, weil konkret die Gefahr des Verderbs 
oder des Ablaufs der Haltbarkeit droht. Auch bei nach 
 Kalendertagen zeitlich begrenzten und durch Werbung 
oder in sonstiger Weise bekannt gemachten Preisermäßi-
gungen müssen die Preise nicht neu ausgezeichnet wer-
den. Weitere Ausnahmen finden Sie in § 9 PAngV.

Besonderheiten bei der Bekanntgabe

von Preisermäßigungen

Um Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erleichtern, 
ein gutes Sonderangebot von einer nur scheinbaren Preis-
senkung zu unterscheiden, legt die Preisangabenverord-
nung in § 11 PAngV fest, welche Preise bei der Bekannt-
gabe von Rabatten anzugeben sind. 

In jedem Fall, in dem eine Preisreduzierung bekanntgege-
ben wird, ist der niedrigste Gesamtpreis anzugeben, der 
für die Ware in den letzten 30 Tagen vor der Preisermäßi-
gung verlangt wurde. Maßgeblich ist der niedrigste Preis 
des jeweiligen Vertriebsweges. Wird der Preis in einem 
Einzelhandelsgeschäft reduziert, das zusätzlich auch ei-
nen Online-Handel betreibt, ist der niedrigste Preis in dem 
stationären Einzelhandelsgeschäft anzugeben.

Wird der ermäßigte Preis schrittweise und ohne Unterbre-
chungen noch weiter reduziert, kann auch bei weiteren 
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Preisermäßigungen im Rahmen dieser Rabattaktion der 
niedrigste Preis vom Beginn der Aktion angegeben wer-
den. Solche etappenweisen Preisreduzierungen sind bei-
spielsweise von Räumungsverkäufen bekannt.

Ist anstatt des Gesamtpreises nur der Grundpreis anzu-
geben, gelten diese Vorgaben entsprechend. 
Der niedrigste Preis der letzten 30 Tage muss nicht bei 
Preisermäßigungen angegeben werden, die nur in ei-
nem Einzelfall, beispielsweise nach Preisverhandlungen, 
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 gewährt werden. Das gleiche gilt bei Preisermäßigungen 
für Waren, die schnell verderblich sind oder eine kurze 
Haltbarkeit haben und bei denen der Verderb oder der Ab-
lauf des Mindesthaltbarkeitsdatums droht. Auch bei Wer-
beaktionen, bei denen Kundinnen und Kunden beim Kauf 
eines Produktes ein weiteres Produkt gratis erhalten oder 
bei Rabatten aufgrund von Loyalitätsprogrammen greifen 
diese Vorgaben nicht.  

Ein Beispiel für eine rechts-
konforme Auszeichnung 
einer Preisermäßigung einer
Spielekonsole

Preisverlauf
Ab 01. Oktober 440 €

Ab 25. Oktober 420 €

Ab 01. November 500 €

24. November 400 €

(Tag, ab dem mit

der Preisermäßigung

geworben wird)

Der günstigste Preis der letzten 
30 Tage vor der Werbung mit 
der Preisermäßigung war 420 €. Dieser 
Preis ist daher als Referenzpreis anzugeben und nicht 
die 500 €, die ab dem 01. November verlangt wurden. 
Dass die Konsole vor dem 25. Oktober 440 € gekostet 
hat, ist bei der Suche nach dem richtigen Referenzpreis 
nicht zu berücksichtigen, da dieser Preis nicht in den 
letzten 30 Tagen vor Bekanntgabe der Preisermäßigung 
gefordert wurde.

*Niedrigster Preis der
letzten 30 Tage

400 €
420* €
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§ 12 PAngV legt fest, wie die Preise für Leistungen aus-
zuzeichnen sind. Diese Vorschriften gelten für alle, die 
Leistungen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrau-
chern anbieten, also unter anderem für Handwerksbe-
triebe, Werkstätten, Frisöre, chemische Reinigungen oder 
Kosmetikstudios. Sie gelten auch, wenn im Einzelhandel 
Dienstleistungen angeboten werden. Beispielsweise, wenn 
in einem Uhrengeschäft auch ein Reparaturservice vor-
handen ist. Die Vorgaben für die Preisauszeichnung bei 
Dienstleistungen ergänzen die allgemeinen Vorschriften 
(mehr hierzu finden Sie auf S. 7). 

Wer Verbraucherinnen und Verbrauchern Leistungen an-
bietet, muss die Preise für die wesentlichen, also häufig 
nachgefragten Leistungen in Preisverzeichnissen aufstel-
len. Alternativ können die einschlägigen Verrechnungssät-
ze angegeben werden. Es können Stundensätze, Kilometer-
sätze und andere Verrechnungssätze angegeben werden, 
wenn dies üblich ist. Die Verrechnungssätze müssen alle 
Leistungselemente und auch die Umsatzsteuer enthalten. 
Auch die Materialkosten können in den Verrechnungssatz 
einbezogen werden. 

Das Preisverzeichnis ist in den Geschäftsräumen oder an 
dem Ort anzubringen, an dem die Leistung angeboten wird. 
Die Preisverzeichnisse sind zusätzlich auch in Schaufens-
tern und Schaukästen auszuhängen, wenn diese vorhan-
den sind. Werden die Leistungen in Fachabteilungen von 
Handelsbetrieben angeboten, ist es ausreichend, wenn das 
Preisverzeichnis in den Fachabteilungen angebracht ist. 

Welche 
Vorgaben

gibt es für die 
Preisangabe 
bei (Dienst)-
leistungen? 



| 31

§ 12 PAngV legt fest, wie die Preise für Leistungen aus-
zuzeichnen sind. Diese Vorschriften gelten für alle, die
Leistungen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrau-
chern anbieten, also unter anderem für Handwerksbe-
triebe, Werkstätten, Frisöre, chemische Reinigungen oder
Kosmetikstudios. Sie gelten auch, wenn im Einzelhandel
Dienstleistungen angeboten werden. Beispielsweise, wenn
in einem Uhrengeschäft auch ein Reparaturservice vor-
handen ist. Die Vorgaben für die Preisauszeichnung bei
Dienstleistungen ergänzen die allgemeinen Vorschriften
(mehr hierzu finden Sie auf S. 7).

Wer Verbraucherinnen und Verbrauchern Leistungen an-
bietet, muss die Preise für die wesentlichen, also häufig 
nachgefragten Leistungen in Preisverzeichnissen aufstel-
len. Alternativ können die einschlägigen Verrechnungssät-
ze angegeben werden. Es können Stundensätze, Kilometer-
sätze und andere Verrechnungssätze angegeben werden, 
wenn dies üblich ist. Die Verrechnungssätze müssen alle 
Leistungselemente und auch die Umsatzsteuer enthalten. 
Auch die Materialkosten können in den Verrechnungssatz 
einbezogen werden. 

Das Preisverzeichnis ist in den Geschäftsräumen oder an 
dem Ort anzubringen, an dem die Leistung angeboten wird. 
Die Preisverzeichnisse sind zusätzlich auch in Schaufens-
tern und Schaukästen auszuhängen, wenn diese vorhan-
den sind. Werden die Leistungen in Fachabteilungen von 
Handelsbetrieben angeboten, ist es ausreichend, wenn das 
Preisverzeichnis in den Fachabteilungen angebracht ist. 
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Besonders umfangreiche Preisverzeichnisse müssen 
 lediglich am Ort des Leistungsangebots zur Einsicht be-
reitgehalten werden. Voraussetzung für diese erleichterte 
Preisangabe ist, dass das Anbringen aufgrund der Länge 
des Verzeichnisses nicht zumutbar wäre. Wann diese Aus-
nahme vorliegt, kann deshalb nicht pauschal gesagt wer-
den und bestimmt sich jeweils nach den Umständen des 
Einzelfalls. 
In § 12 Abs. 4 PAngV sind verschiedene Ausnahmen gere-
gelt, in denen die Vorgaben für die Preisauszeichnung bei 
Leistungen nicht gelten.
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Besonders umfangreiche Preisverzeichnisse müssen 
lediglich am Ort des Leistungsangebots zur Einsicht be-
reitgehalten werden. Voraussetzung für diese erleichterte 
Preisangabe ist, dass das Anbringen aufgrund der Länge 
des Verzeichnisses nicht zumutbar wäre. Wann diese Aus-
nahme vorliegt, kann deshalb nicht pauschal gesagt wer-
den und bestimmt sich jeweils nach den Umständen des 
Einzelfalls. 
In § 12 Abs. 4 PAngV sind verschiedene Ausnahmen gere-
gelt, in denen die Vorgaben für die Preisauszeichnung bei 
Leistungen nicht gelten.

ACHTUNG: Werden in Dienstleistungsbetrie-
ben auch Waren angeboten, sind die Preise für 
 diese Waren entsprechend den Vorgaben für 
die Preisauszeichnung im Handel auszuzeich-
nen (mehr hierzu finden Sie auf S.18 ff).
Ein Frisörsalon, der Haarpflegeprodukte zum 
Kauf anbietet, muss die Preise für Produkte 
deshalb diesen Vorgaben entsprechend aus-
zeichnen. 
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§ 13 PAngV legt fest, wie Preise für Speisen und Getränke in 
Gaststätten und ähnlichen Betrieben auszuzeichnen sind. 
Gaststättenähnliche Betriebe sind solche Betriebe, in de-
nen zubereitete Speisen vor Ort gegessen werden können, 
ohne dass die Kundinnen und Kunden am Tisch bedient 
werden, wie dies beispielsweise in einigen Imbissbuden 
oder Kiosken der Fall ist. Die Preise müssen grundsätzlich 
in Preisverzeichnissen ausgezeichnet werden. Werden die 
Speisen und Getränke sichtbar ausgestellt oder können sie 
durch Verbraucherinnen und Verbraucher selbst entnom-
men werden, sind die Preise auf Preisschildern oder durch 
Beschriftung der Ware anzugeben. Alternativ kann auch 
in diesen Fällen ein Preisverzeichnis erstellt werden. Die 
Vorgaben des § 11 PAngV für die Bekanntgabe von Preis-
ermäßigungen gelten hier nicht (mehr hierzu finden Sie 
auf S. 26 ff.) 

Die Preisverzeichnisse müssen entweder zum Zeitpunkt 
des Angebots gut lesbar angebracht sein, auf Tischen 
ausgelegt werden oder den Gästen vor Aufnahme der Be-
stellung und auf deren Wunsch hin bei der Abrechnung 
vorgelegt werden. Zusätzlich ist neben dem Eingang der 
Gaststätte ein Preisverzeichnis anzubringen, das die Preise 
für die am meisten nachgefragten Speisen und Getränke 
auflistet. 

Die angegebenen Preise müssen die Bedienungsentgelte 
und auch sonstige Preiszuschläge enthalten. Da zusätzlich 
die allgemein geltenden Regelungen der Preisangaben-
verordnung zu beachten sind, sind neben dem Preis die 
Verkaufs- und Leistungseinheit und die Gütebezeichnung 
anzugeben, wenn dies der allgemeinen Verkehrsauffas-
sung entspricht (nähere Informationen hierzu finden Sie 
auf S. 8). 

Die richtige 
Preisaus      -

zeichnung in
Gaststätten

und ähnlichen
Betrieben 
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§ 13 PAngV legt fest, wie Preise für Speisen und Getränke in 
Gaststätten und ähnlichen Betrieben auszuzeichnen sind.
Gaststättenähnliche Betriebe sind solche Betriebe, in de-
nen zubereitete Speisen vor Ort gegessen werden können,
ohne dass die Kundinnen und Kunden am Tisch bedient
werden, wie dies beispielsweise in einigen Imbissbuden
oder Kiosken der Fall ist. Die Preise müssen grundsätzlich
in Preisverzeichnissen ausgezeichnet werden. Werden die
Speisen und Getränke sichtbar ausgestellt oder können sie
durch Verbraucherinnen und Verbraucher selbst entnom-
men werden, sind die Preise auf Preisschildern oder durch
Beschriftung der Ware anzugeben. Alternativ kann auch
in diesen Fällen ein Preisverzeichnis erstellt werden. Die
Vorgaben des § 11 PAngV für die Bekanntgabe von Preis-
ermäßigungen gelten hier nicht (mehr hierzu finden Sie
auf S. 26 ff.)

Die Preisverzeichnisse müssen entweder zum Zeitpunkt 
des Angebots gut lesbar angebracht sein, auf Tischen 
ausgelegt werden oder den Gästen vor Aufnahme der Be-
stellung und auf deren Wunsch hin bei der Abrechnung 
vorgelegt werden. Zusätzlich ist neben dem Eingang der 
Gaststätte ein Preisverzeichnis anzubringen, das die Preise 
für die am meisten nachgefragten Speisen und Getränke 
auflistet. 

Die angegebenen Preise müssen die Bedienungsentgelte 
und auch sonstige Preiszuschläge enthalten. Da zusätzlich 
die allgemein geltenden Regelungen der Preisangaben-
verordnung zu beachten sind, sind neben dem Preis die 
Verkaufs- und Leistungseinheit und die Gütebezeichnung 
anzugeben, wenn dies der allgemeinen Verkehrsauffas-
sung entspricht (nähere Informationen hierzu finden Sie 
auf S. 8). 
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Werden die Preise nicht entsprechend den Vorgaben der 
Preisangabenverordnung ausgezeichnet, kann das teuer 
werden. Denn Verstöße gegen die Preisangabenverord-
nung können eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit 
einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob absichtlich gegen die Vor-
gaben der Preisangabenverordnung verstoßen wurde oder 
aus Versehen, etwa, weil die Vorgaben nicht bekannt wa-
ren oder falsch verstanden wurden.

Ordnungswidrig handelt unter anderem, wer den Ge-
samtpreis oder den Grundpreis nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig angibt oder die Vorgaben zur Angabe des 
niedrigsten Preises der letzten 30 Tage vor einer Preiser-
mäßigung nicht einhält. Alle bußgeldbewährten Verstöße 
sind in § 20 PAngV aufgelistet. 

In Sachsen sind für die Verfolgung und Ahndung von 
Verstößen gegen die Preisangabenverordnung die Land-
ratsämter und kreisfreien Städte, dort überwiegend die 
örtlichen Ordnungsämter, zuständig. Diese sind auch auf 
Hinweise von Verbraucherinnen und Verbrauchern an-
gewiesen, um ihrer Überwachungspflicht effektiv nach-
gehen zu können. Wenn Verbraucherinnen und Verbrau-
chern eine fehlende oder fehlerhafte Preisauszeichnung 
auffällt und das Unternehmen trotz eines Hinweises auf 
den Fehler nichts an der Preisauszeichnung ändert, kön-
nen sie sich an die kommunalen Ordnungsbehörden wen-
den. Sollten die kommunalen Ordnungsbehörden nicht 
weiterhelfen, kann man sich an die nächsthöhere Behör-
de, das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt, wenden.

Was passiert
bei Verstößen

gegen die 
Preisangaben-
verordnung?
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Werden die Preise nicht entsprechend den Vorgaben der 
Preisangabenverordnung ausgezeichnet, kann das teuer 
werden. Denn Verstöße gegen die Preisangabenverord-
nung können eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit 
einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob absichtlich gegen die Vor-
gaben der Preisangabenverordnung verstoßen wurde oder 
aus Versehen, etwa, weil die Vorgaben nicht bekannt wa-
ren oder falsch verstanden wurden.

Ordnungswidrig handelt unter anderem, wer den Ge-
samtpreis oder den Grundpreis nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig angibt oder die Vorgaben zur Angabe des 
niedrigsten Preises der letzten 30 Tage vor einer Preiser-
mäßigung nicht einhält. Alle bußgeldbewährten Verstöße 
sind in § 20 PAngV aufgelistet. 

In Sachsen sind für die Verfolgung und Ahndung von 
Verstößen gegen die Preisangabenverordnung die Land-
ratsämter und kreisfreien Städte, dort überwiegend die 
örtlichen Ordnungsämter, zuständig. Diese sind auch auf 
Hinweise von Verbraucherinnen und Verbrauchern an-
gewiesen, um ihrer Überwachungspflicht effektiv nach-
gehen zu können. Wenn Verbraucherinnen und Verbrau-
chern eine fehlende oder fehlerhafte Preisauszeichnung 
auffällt und das Unternehmen trotz eines Hinweises auf 
den Fehler nichts an der Preisauszeichnung ändert, kön-
nen sie sich an die kommunalen Ordnungsbehörden wen-
den. Sollten die kommunalen Ordnungsbehörden nicht 
weiterhelfen, kann man sich an die nächsthöhere Behör-
de, das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt, wenden.
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Schnellüberblick zur richtigen

Preisauszeichnung

Werden die allgemeingültigen Vorgaben der Preisaus-
zeichnung beachtet?

 Können die Preise den jeweiligen Waren und Dienstleis-
tungen ohne Schwierigkeiten zugeordnet werden? 

 Sind die Angaben leicht erkennbar, deutlich lesbar und 
sonst gut wahrnehmbar? 

 Entsprechen die angegebenen Preise denen, die an der 
 Kasse berechnet werden?

Nähere Infos zu diesen Punkten finden Sie ab Seite 6.

Ist der Gesamtpreis (richtig) angegeben?  

 Ist der Gesamtpreis bei einer Preisaufgliederung hervor-
gehoben worden? 

 Sind Pfandbeträge separat, also nicht als Teil des Ge-
samtpreises ausgewiesen?

Nähere Infos zur richtigen Gesamtpreisangabe finden Sie ab 
 Seite 9.

Wird der Grundpreis (richtig) angegeben? 

  Ist ein Grundpreis anzugeben, weil die Ware nach Ge-
wicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten wird?

 Ist der Grundpreis bei Waren, die nach Gewicht oder 
Volumen verkauft werden, in Kilogramm bzw. Liter an-
gegeben oder liegt ein Ausnahmefall vor, in dem er pro 
100 Gramm bzw. 100 Milliliter angegeben werden muss? 

  Lässt der Grundpreis eventuell anfallende Pfandbeträge 
außer Acht? 

 Besteht ausnahmsweise keine Pflicht zur 
 Grundpreisangabe, beispielsweise, weil es sich um einen 
kleinen Direktvermarkter handelt? 

Nähere Infos zur richtigen Grundpreisangabe finden Sie ab Seite 10.

Diese Auflistung soll helfen, schnell überprüfen zu kön-
nen, ob die relevantesten Punkte bei der Preisauszeich-
nung beachtet wurden. Ausführliche Erklärungen finden 
Sie in den angegebenen Kapiteln.
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Wurden die besonderen Vorschriften für die Preisangabe 
im Handel eingehalten?

Nähere Infos zur richtigen Preisauszeichnung im Handel 
finden Sie ab Seite 18.

Wurden die besonderen Vorschriften für die Preisangabe 
im Online-Handel eingehalten?

 Nähere Infos zur richtigen Preisauszeichnung im Online-Han-
del finden Sie ab Seite 22.

Werden Preisermäßigungen richtig ausgezeichnet?

 Nähere Infos finden Sie ab Seite 26.

Wurden die besonderen Vorschriften für die Preisangabe 
für Leistungen und in Gaststätten und ähnlichen Betrie-
ben eingehalten?

Nähere Infos zu den besonderen Vorschriften für die Preisan-
gabe für Leistungen finden Sie ab Seite 31 und für Vorschrif-
ten zur Preisangabe in Gaststätten und ähnlichen Betrieben 
finden Sie ab Seite 34.
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